
Mit Bestürzung und großer Sorge um die von öf-
fentlicher und freier Wohlfahrtspflege garantier-
te Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe neh-
men der Landesverband katholischer Einrichtun-
gen und Dienste (LvkE) sowie der Evangelische Er-
ziehungsverband in Bayern (eev) die Ankündigung
der Bayerischen Staatskanzlei zur Kenntnis, in der
laufenden Legislaturperiode erneut einen Anlauf
zur Durchsetzung des »Kommunalen Entlastungs-
gesetzes« zu starten.

Die Gesetzesinitiative ist bereits zweimal, unter
anderem aufgrund eindeutig ablehnender Exper-
tenstellungnahmen aus Diakonie und Caritas, von
den politischen Entscheidungsgremien verworfen
worden. Mehrheitlich wurde die Einschätzung ge-
teilt, dass die Gewährung von Jugendhilfe wie an-
derer Sozialleistungen keinesfalls von der Kassen-
lage von Kommunen abhängig gemacht werden
dürften.

Der LvkE und der eev weisen darauf hin, dass
schon jetzt der Hilfeeinleitung ein umfassender
Klärungsprozess im örtlichen Jugendamt voraus-
geht. Damit ist völlig ausgeschlossen, dass Hilfen
als »Luxus« gewährt werden könnten; im Gegen-
teil stehen stets nachvollziehbare und dringende
Notlagen der betroffenen Familien hinter jeder
Jugendhilfemaßnahme. Zudem hat sich die Kin-
der- und Jugendhilfe in den letzten Jahren so
ausdifferenziert, dass eine jeweils ganz individu-
ell angepasste Hilfe möglich ist. Im Verlauf der
Maßnahme kann gezielt mit dem Instrument des
Jugendhilfeplanes gesteuert werden. Der viel be-
schworene Grundsatz »ambulant vor stationär«
macht jedenfalls in der Jugendhilfe keinen Sinn.

Ein generelles Absenken von fachlichen Standards 
würde Geldverschwendung bedeuten, da die
dann eingeleiteten Maßnahmen wirkungslos blie-
ben und die Folgekosten für die Gesellschaft um
ein vielfaches höher lägen.

Der LvkE und der eev fordern die Staatsregierung
auf, weitere Versuche der Aushöhlung von
Rechtsansprüchen, die aus dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz folgen, aufzugeben. Sie fordern
die Staatsregierung auf, die als Begründung für
die Gesetzesinitiative behaupteten »starken Ko-
stenanstiege« der Kinder- und Jugendhilfe endlich
der Wahrheit gemäß zu korrigieren: Die Kosten
sind aufgrund des Ausbaus der Kindertagesbe-
treuung sowie aufgrund von höheren Fallzahlen
gestiegen; die Kosten je Jugendhilfemaßnahme
stagnieren hingegen bereits seit Jahren. Der LvkE
und der eev fordern die Staatsregierung auf, die
hohe Eigenleistung (auch finanzieller Art!) der
freien Träger anzuerkennen, die überhaupt erst
die derzeitige Qualität der Jugendhilfe garantie-
ren. Der LvkE und der eev fordern die Staatsregie-
rung nachdrücklich auf, den Aufwand für die Fa-
milienhilfen als Investition in eine christlich ver-
antwortbare Gesellschaft zu begreifen, statt sie
als verzichtbare Haushaltslasten zu diffamieren. 
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Betreuungsqualität
Jugendhilfekosten sind Investitionen, nicht Haushaltslasten!
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